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Ökostrom                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Der gelieferte Strom stammt zu 100 % aus erneuerbaren Energien und berechtigt zum Erhalt öffentlicher Fördermittel.  

Bruttopreis 
Alle Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sind kaufmännisch gerundet. Sie erscheinen in dieser Form nicht auf der Jahresabrechnung. 
 
Stromsteuer 
Der Nettoarbeitspreis beinhaltet die gesetzliche Stromsteuer gem. § 3 Stromsteuergesetz in Höhe von derzeit 2,05 Cent/kWh. 
 
Konzessionsabgabe 
Der Strompreis enthält die Konzessionsabgabe gem. § 2 Konzessionsabgabenverordnung, die über den Netzbetreiber an die Stadt Steinfurt abgeführt 
wird.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Weitere Informationen zu den staatlich veranlassten Steuern und Abgaben finden Sie unter www.netztransparenz.de.  

Landstrom WÄRMEPUMPE 

2. Preise ohne Wärmepumpe (ohne separaten Zähler) 

Arbeitspreis in Cent /kWh Grundpreis in Euro / Jahr 

netto brutto netto brutto 

29,90 35,58 71,43 85,00 

Kündigungsfristen: Angaben zu den Kündigungsfristen sind in Ziffer 4.1 der AGB enthalten.  

1. Preise mit Wärmepumpe (mit separaten Zähler) 

Arbeitspreis in Cent /kWh Grundpreis in Euro / Jahr 

netto brutto netto brutto 

21,15 25,17 71,43 85,00 

Die Preise gemäß Ziffer 1 gelten nur dann, wenn vom Kunden an seiner Abnahmestelle eine elektrische Wärmepumpe betrieben wird. Die Belieferung 

einer  Wärmepumpe setzt voraus, dass der Stromverbrauch getrennt von übrigen Verbrauch der Kundenanlage über einen separaten Zähler gemessen 

wird. Auf Verlangen der SWST ist dieses durch den Kunden mit geeigneten Mitteln (z.B. Vorlage Kaufvertrag Wärmepumpe, Verbrauchsabrechnung Strom 

des/der Vorjahres/e, Installationsbescheinigung) nachzuweisen. Sollte keine Wärmepumpe eingesetzt, bzw. nicht mehr eingesetzt werden, oder weist der 

Kunde den Betrieb einer Wärmepumpe nach Aufforderung durch die SWST nicht in angemessener Frist nach, sind die Preise gemäß Ziffer 2 zu zahlen. 

       Keine Erstvertragslaufzeit - läuft auf unbestimmte Zeit 


